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Das Wichtigste in Kürze 

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird in Hamburg deutlich ansteigen. Von 47.000 
Personen im Jahr 2009 wird ihre Zahl bis 2030 um rund 28 % auf dann rund 60.000 Per-
sonen wachsen.  

Die Zahl der ausschließlich von Angehörigen gepflegten Personen wird bei konstan-
ten Versorgungsformen von 18.000 Personen im Jahre 2009 um 22 % auf 22.000 Perso-
nen im Jahr 2030 zunehmen. Damit wird die Angehörigenpflege auch in Zukunft eine 
tragende Rolle spielen. Sie deckt selbst bei Fortsetzung des Trends zur stationären 
Pflege im Jahr 2030 noch rund ein Drittel des gesamten Pflegebedarfs ab, in anderen 
Szenarien sind es bis zu 40 %.  

Da immer mehr Menschen immer länger erwerbstätig sein werden, gewinnt die Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf für Hamburger Unternehmen und ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zunehmend an Bedeutung.  

Die Ergebnisse einer bundesweiten Analyse von Mikrodaten zeichnen das folgende 
Profil pflegender Erwerbstätiger: Rund 6 % der Beschäftigten pflegen einen oder meh-
rere Angehörige. Sechs von zehn pflegenden Erwerbstätigen sind Frauen. Das Durch-
schnittsalter ist mit rund 48 Jahren höher als das der nichtpflegenden Erwerbstätigen. 
Personen aus Ostdeutschland sind unter den Pflegenden über-, Personen mit Migrati-
onshintergrund unterrepräsentiert. Pflegende Erwerbstätige verfügen überdies über 
ein vergleichsweise hohes Bildungsniveau. Allerdings pflegen Akademiker/innen wö-
chentlich weniger Stunden als Personen niedrigerer Bildungsgruppen. Der wöchentli-
che Pflegeumfang sinkt ferner mit steigender Stellung im Beruf. Erwerbstätige Pfle-
gende arbeiten vermehrt Teilzeit und sind häufig in den Sektoren Sonstige Dienstleis-
tungen und Handel, selten hingegen im Transport- und Verkehrswesen beschäftigt.  

Wie eine aktuelle Umfrage unter Hamburger Unternehmen, die das Familiensiegel 
führen und damit eine geprüfte Sensibilität für Vereinbarkeitsfragen aufweisen, zeigt, 
genießt das Thema ‚Vereinbarkeit von Pflege und Beruf‘ erst eine überraschend gerin-
ge Aufmerksamkeit: 38 % der Unternehmen halten das Thema für „eher nicht rele-
vant“.  

Hinzu kommt, dass in jenen Unternehmen, die bereits Vereinbarkeitsmaßnahmen 
anbieten, die Inanspruchnahme der Maßnahmen seitens der pflegenden Beschäftigten 
noch relativ gering ist. Hier besteht deutliches Steigerungspotenzial, das auf die Not-
wendigkeit einer besseren Kommunikation vorgehaltener Angebote in den Betrieben 
hinweist.  

Allerdings wäre ein passives Reagieren der Unternehmen auf geäußerte Bedürfnisse 
ihrer Belegschaft angesichts der demografischen Herausforderungen „zu kurz ge-
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sprungen“. Notwendig ist vielmehr, dass Unternehmen pro-aktiv eine umfassende 
Strategie zum Umgang mit dem Thema Pflege entwickeln. 

Zum Handlungsspektrum zählen Maßnahmen der Information und Kommunikati-
on, der strukturellen Verankerung des Themas in Personalgewinnung, -einsatz und -
entwicklung sowie der Kooperation von Betrieben mit lokalen Dienstleistern, Informa-
tionsstellen und Unterstützungsnetzwerken.  
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1 | Einleitung 

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird für Hamburg ein Anstieg der Zahl 
älterer Menschen in den nächsten Jahrzehnten vorausberechnet. Da ältere Menschen in 
besonderem Maße von Pflegebedürftigkeit betroffen sind, wird demzufolge auch die 
Zahl pflegebedürftiger Personen steigen. Gleichzeitig werden durch die steigende Er-
werbsneigung von Frauen, dem potenziellen Fachkräfteengpass sowie der Ausdeh-
nung der Erwerbsphase in höhere Altersstufen die Angehörigen im erwerbsfähigen 
Alter zunehmend berufstätig sein. Diese werden also vermehrt mit der Frage der Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf konfrontiert sein. 

Während die Vereinbarkeit von Betreuungsverpflichtungen gegenüber Kindern und 
Beruf vor allem in den letzten Jahren vermehrt als wichtiges Thema zur Fachkräftesi-
cherung von Unternehmen und weiteren Akteuren erkannt wurde, genießt die Verein-
barkeit von Pflege und Beruf bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit. Gleichzeitig 
ist nach Ansicht der Bevölkerung laut einer repräsentativen Umfrage die Vereinbarkeit 
von Pflege und Berufstätigkeit deutlich schwieriger als die Vereinbarkeit von Kinder-
erziehung und Beruf. Lediglich 7 % der Bevölkerung schätzen die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf als gut ein, unter pflegenden Angehörigen sind dies sogar nur 6 %. 
Knapp drei Viertel der Bevölkerung (74 %) und sogar 86 % der pflegenden Angehöri-
gen sind hingegen der Meinung, dass sich Pflege und Beruf nicht so gut vereinbaren 
lassen.1 

Dabei kann eine gute Vereinbarkeit von Pflege und Beruf – ähnlich wie die Verein-
barkeit zwischen Kinderbetreuung und Beruf - zur Vermeidung betrieblicher Folgekos-
ten beitragen. Diese können unter anderem durch Absentismus, Krankheit, Fluktuati-
on, Reduzierung der Stundenzahl und verringerte Produktivität pflegender Erwerbstä-
tiger entstehen. 2  Die durchschnittliche Höhe betrieblicher Folgekosten wird in 
Deutschland auf gut 14.000 Euro jährlich pro Beschäftigem mit Pflege- oder Hilfeauf-
gaben geschätzt. Insgesamt entstehen den Unternehmen in Deutschland als Folgekos-
ten mangelnder Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Höhe von mehreren Milliarden 
Euro pro Jahr.3 Bei steigender Zahl pflegender Beschäftigter dürften sich die betriebli-
chen Kosten in den nächsten Jahrzehnten erhöhen, so dass die Bedeutung der Verein-
barkeit von Pflege und Beruf für Arbeitgeber steigen wird, um potenzielle negative 
betriebliche Effekte zu mindern.4  

 
1  Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2010. Originalfrage: „Wie ist Ihr Eindruck, lassen sich bei uns in Deutschland Pflege und Beruf 

alles in allem gut miteinander vereinbaren, oder nicht so gut?“, Antwortkategorien: lassen sich gut vereinbaren, nicht so gut, unent-
schieden. 

2  Vgl. Schneider et al. 2011; Kümmerling und Bäcker 2012. 
3  Vgl. Schneider et al. 2011. 
4 Vgl. Böttcher et al. 2009; Institut für Demoskopie Allensbach 2010. 
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Die vorliegende Studie liefert drei empirische Analysen zum Thema Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf, wobei speziell auf die Situation in Hamburg eingegangen wird. 
In Kapitel 2 werden Zahlen zum Status quo sowie zur zukünftigen Entwicklung der 
Bevölkerung und des damit verbundenen Anstiegs der Zahl der pflegebedürftiger Per-
sonen in Deutschland und dem Stadtstaat Hamburg vorgestellt und analysiert. In Ka-
pitel 3 wird anhand einer Auswertung von Daten des Sozio-Oekonomischen Panels 
(SOEP) auf die Unterschiede zwischen erwerbstätigen Pflegenden, nichterwerbstätigen 
Pflegenden und erwerbstätigen, nichtpflegenden Personen eingegangen. In Kapitel 4 
werden die Ergebnisse einer Umfrage unter Hamburger Betrieben zur Bedeutung der 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sowie die Bedeutung einzelner Maßnahmen vor-
gestellt. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen (Kapitel 5) runden die Stu-
die ab. 
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2 | Der demografische Wandel und seine Auswirkungen 
auf die Zahl der Pflegebedürftigen 

2.1 | Die demografische Entwicklung in Deutschland 

Die Anzahl pflegebedürftiger Menschen hängt entscheidend von der Zahl der Per-
sonen in höherem Alter ab, da das Krankheits- und Pflegerisiko bei ihnen besonders 
hoch ist.5 Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und dem Übergang der gebur-
tenstarken Jahrgänge (Babyboomer) in das Rentenalter wird die Zahl der Personen ab 
einem Alter von 65 Jahren in den nächsten Jahrzehnten bis etwa zum Jahr 2040 zu-
nehmen (vgl. Abbildung 1).  

Abbildung 1 

 

In Kombination mit der – aufgrund der anhaltend niedrigen Geburtenrate – insge-
samt rückläufigen Bevölkerungsentwicklung wird dies den Altersaufbau der deut-
schen Bevölkerung nachhaltig prägen: Während im Jahr 2011 knapp 16,9 Millionen 
Personen zur Altersgruppe der 65-Jährigen und Älteren zählten, werden es im Jahr 
2030 etwa 22,3 Millionen und im Jahr 2050 knapp 23,0 Millionen sein.6 Der Anteil die-

 
5  Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010. 
6  Bei sämtlichen Prognosen für Deutschland und Hamburg wird in diesem Kapitel auf die Untergrenze der mittleren Bevölkerungsvo-

rausberechnung (Variante 1-W1) der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes zurückgegrif-
fen, da die Berechnung der zukünftigen Pflegebedürftigen auch auf dieser Variante beruht. Ausgangsjahr der Vorausberechnungen ist 
das Jahr 2008. Annahmen dieser Variante: Annähernd konstante Gesamtfertilitätsrate von durchschnittlich 1,4 Kindern pro Frau, An-
stieg der Lebenserwartung neugeborener Mädchen auf 89,2 Jahre beziehungsweise Jungen auf 85,0 Jahre im Jahr 2060, allmählicher 
Anstieg des jährlichen Außenwanderungssaldos von -55.743 im Jahr 2008 auf 100.000 Personen im Jahr 2014, danach konstant bei 
100.000 (vgl. Statistisches Bundesamt 2010). Für Hamburg und alle anderen Bundesländer wird angenommen, dass ihr durchschnittli-
cher Anteil am Außenwanderungssaldo der letzten Jahre konstant bleibt. Für die Binnenwanderung zwischen Bundesländern wird 
angenommen, dass die altersspezifischen durchschnittlichen Fortzugsraten bis 2030 konstant bei dem der Jahre 2005 bis 2007 liegen. 
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ser Personen an der Bevölkerung wird sich von 20,6 % im Jahr 2011 auf 28,8 % im Jahr 
2030 und auf über 33,1 % im Jahr 2050 erhöhen. 

Die genauere Betrachtung der höheren Alterskategorien zeigt, dass die Zahl der 60- 
bis unter 70-jährigen Personen sowie der 70- bis unter 80-Jährigen von 2009 bis 2030 
zunehmen und danach vermutlich wieder abnehmen wird (vgl. Abbildung 2). Die 
Zahl der 80- bis unter 90-Jährigen wird ebenfalls zunehmen, wobei der Anstieg vor 
allem ab 2030 rasant verläuft. In der höchsten Altersgruppe ab 90 Jahre wird ein konti-
nuierlicher Anstieg der Personenzahl bis zum Jahr 2050 prognostiziert.  

Abbildung 2  

 

Für die Versorgung älterer Menschen durch Jüngere ist insbesondere der Altenquo-
tient ein wichtiger Indikator. Dieser beschreibt die Zahl der Personen ab 65 Jahre in der 
Bevölkerung pro 100 Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren. Für das 
Jahr 2010 zeigt der Altenquotient für Deutschland einen Wert von 34,0 Personen an. Er 
wird weiter steigen und im Jahr 2030 51,0 betragen. Während also heutzutage im 
Durchschnitt auf eine ältere Person etwa drei jüngere kommen, wird das Verhältnis im 
Jahr 2030 1:2 sein. Wie folgende Abbildung 3 zeigt, weist Deutschland im internationa-
len Vergleich ausgewählter Industriestaaten sowohl im Jahr 2010 als auch voraussicht-
lich im Jahr 2030 den zweithöchsten Altenquotienten auf. Nur Japan übertrifft 
Deutschland in beiden Jahren. Erwerbsfähige Menschen in Deutschland müssen dem-
nach vergleichsweise viele ältere Personen versorgen, und der Belastungsunterschied 
zu anderen Ländern wird tendenziell sogar noch zunehmen. 

                                                                                                                                                            
 

Von 2020 bis 2030 wird eine Abschmelzung der Binnenwanderung auf das Null-Niveau prognostiziert. Ab 2030 wird von einem kon-
stanten Null-Niveau ausgegangen (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2011). 
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Abbildung 3  

 

2.2 | Die demografische Entwicklung in Hamburg 

Hamburgs Bevölkerung wird nach der Vorausberechnung des Statistischen Bundes-
amtes von 1,78 Millionen im Jahr 2010 leicht auf 1,85 im Jahre 2030 ansteigen und fort-
an abnehmen (vgl. Abbildung 4). Die Zahl der unter 20-Jährigen folgt ebenfalls diesem 
Verlauf. Bei der Altersgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter wird die Spitze 
mit 1,18 Millionen bereits im Jahre 2020 erreicht werden. Danach ist ein deutlicher 
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Rückgang zu verzeichnen. Die Zahl der älteren Personen ab 65 Jahren wird hingegen 
bis 2060 ansteigen. Waren im Jahre 2010 334.000 Einwohner Hamburgs mindestens 65 
Jahre alt, werden es 2030 schon 417.000 sein. 

Abbildung 4 

 

Demnach wird der Anteil der Personen in der jüngsten und der mittleren Alters-
gruppe an der Gesamtbevölkerung in Hamburg in Zukunft abnehmen, während der 
Anteil der älteren Personen ab 65 Jahre steigen wird (vgl. Abbildung 5). Der Anteil der 
Personen im erwerbsfähigen Alter (20 bis 64 Jahre) liegt 2010 und 2015 bei 64,2 % der 
Hamburger Bevölkerung, sinkt dann aber auf 59,7 % in 2030 und danach weiter ab. Im 
Gegenzug nimmt der Anteil der beiden ältesten Altersgruppen bis 2060 stetig zu. Im 
Jahr 2060 wird nach dieser Prognose mehr als ein Drittel der hamburgischen Bevölke-
rung 65 Jahre oder älter sein. 
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Abbildung 5 

 

Die Altersverschiebung innerhalb der Bevölkerung findet auch in Hamburg ihren 
Ausdruck in einem steigenden Altenquotienten (vgl. Abbildung 6). Während im Jahre 
2010 in Hamburg 29,2 ältere Personen auf 100 erwerbsfähige Personen kamen, sind es 
im Jahre 2030 schon 37,7. Damit stellt sich die Situation in Hamburg günstiger dar als 
für Gesamtdeutschland, die Dynamik der Bevölkerungsalterung ist jedoch auch im 
Stadtstaat unverkennbar. Wie Abbildung 6 zeigt, steigt der Jugendquotient – die An-
zahl der Personen unter 20 Jahren pro 100 Personen im erwerbsfähigen Alter – von 26,5 
im Jahre 2010 auf 29,8 im Jahre 2030 und sinkt danach wieder leicht ab. Als Folge aus 
diesen beiden Entwicklungen wird der Gesamtquotient bis 2060 stetig zunehmen. Im 
Jahr 2060 wird nach derzeitigen Prognosen auf jede Person zwischen 20 und 64 eine 
Person kommen, die unter 20 oder über 65 Jahre alt ist. Der Gesamtquotient drückt das 
zahlenmäßige Verhältnis von Personen im erwerbsfähigen Alter zu Personen am unte-
ren und oberen Rand des Altersspektrums aus, die dem Arbeitsmarkt tendenziell noch 
nicht oder nicht mehr voll zur Verfügung stehen. Das von den 20- bis 64-Jährigen er-
zielte Einkommen muss nicht nur ausreichen, um die umlagefinanzierten Rentenein-
künfte der Älteren zu finanzieren, sondern zusätzlich auch, um die jüngere Generation 
vor deren Eintritt in den Arbeitsmarkt zu ernähren. Zugleich ist ein hoher Jugendquo-
tient allerdings auch ein Indikator für eine zahlenmäßig starke nachrückende Genera-
tion. Da sich der Jugendquotient jedoch ab 2030 zurückentwickelt, ist der Anstieg des 
Gesamtquotienten fortan allein dem Anstieg des Altenquotienten geschuldet. 

0 20 40 60 80 100

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

unter 20 Jahre 20-64 Jahre 65-79 Jahre 80 Jahre und älter

Quellen: Statistisches Bundesamt (2010); HWWI.

Altersstruktur der Bevölkerung Hamburgs

%



15 HWWI Policy | Paper Nr.78

Abbildung 6 

 

Auf die Hamburgerinnen und Hamburger im erwerbsfähigen Alter kommen dem-
nach hohe Anforderungen zu. Insgesamt werden mehr Menschen, insbesondere Frau-
en und Ältere, umfangreicher und länger in den Arbeitsmarkt eingebunden werden. 
Dies entspricht zum Teil den Erwerbswünschen, hängt aber auch mit veränderten ge-
setzlichen Rahmenbedingungen wie der heraufgesetzten Regelaltersgrenze zusammen. 
Gleichzeitig wird die Anzahl älterer Menschen ansteigen. Zusammengenommen führt 
dies zu einer steigenden Belastung von Familienangehörigen im mittleren Alter mit 
Pflege- und Unterstützungsaufgaben, vor allem von Kindern für ihre Eltern. Die Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf wird demnach in den nächsten Jahrzehnten an Bedeu-
tung gewinnen. 

2.3 |  Zahl und Struktur der Pflegebedürftigen in Hamburg im Status quo 

Als pflegebedürftig gelten in der amtlichen Statistik Personen, die Leistungen nach 
dem 11. Sozialgesetzbuch (SGB XI) erhalten.7 Zu den Pflegebedürftigen gehören nach 
dem SGB XI „Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindes-
tens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße (§15) der Hilfe bedürfen“.8 Die 
gewährten Leistungen richten sich nach den drei Pflegestufen: Pflegestufe I für erhebli-
che Pflegebedürftige, Pflegestufe II für Schwerpflegebedürftige und Pflegestufe III für 

 
7  Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010. 
8  Vgl. Bundesministerium der Justiz/Juris GmbH 2013, S. 14. 
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Schwerstpflegebedürftige.9 Nach dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz von 2012 kön-
nen ab dem Jahr 2013 auch Personen ohne Pflegestufe (Pflegestufe 0) Pflegesachleis-
tungen und Pflegegeld erhalten, wenn sie in ihrer Alltagskompetenz erheblich einge-
schränkt sind. Dies gilt zum Beispiel für Demenzkranke.10 In diesem Zusammenhang 
ist auch eine Anpassung der Definition von „Pflegebedürftigkeit“ geplant.11 

Darüber hinaus werden Pflegebedürftige in der Statistik nach der Art der bezogenen 
Leistungen (Art der Pflege) erfasst. Zur Gruppe der Pflegebedürftigen, die ausschließ-
lich durch Angehörige versorgt werden, werden nur solche Personen gezählt, die zu-
sätzlich Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen nach § 37 SGB XI erhalten. Eine 
zweite Gruppe Pflegebedürftiger bilden jene, die durch ambulante Pflegedienste ver-
sorgt werden. Sie erhalten von einem nach SGB XI zugelassenen ambulanten Pflege-
dienst Pflegesachleistungen. Viele von ihnen werden zusätzlich durch Angehörige ge-
pflegt.12 Die dritte Gruppe Pflegebedürftiger stellen Personen in Heimen, die vollstati-
onäre (Dauer- und Kurzzeitpflege) oder teilstationäre (Tages- oder Nachtpflege) durch 
die nach SGB XI zugelassenen Pflegeheime erhalten. Personen, die keine Leistungen 
nach SGB XI erhalten, werden, wenn sie nicht zugleich ambulant, teil- oder vollstatio-
när betreut sind, nicht in die Gruppe der Pflegebedürftigen gezählt.13 Die Gesamtzahl 
der durch Angehörige gepflegten Menschen wird damit tendenziell untererfasst14, zu-
mal Angehörige häufig auch für Personen in stationärer Pflege Betreuungs- und Pfle-
geleistungen erbringen.  

In Hamburg waren nach der erläuterten Definition im Jahre 2011 47.207 Pflegebe-
dürftige der bundesweit 2,5 Millionen Pflegebedürftigen registriert (vgl. Tabelle 1). Gut 
zwei Drittel (68,5 %) wurden zu Hause versorgt. Mehr als die Hälfte dieser Personen 
wiederum (18.821 Personen) wurden ausschließlich durch Angehörige gepflegt. Der 
andere Teil wurde zusammen mit beziehungsweise ausschließlich durch ambulante 
Pflegedienste zu Hause versorgt. Etwas weniger als ein Drittel der Hamburger Pflege-
bedürftigen wurde 2011 in Heimen gepflegt. Davon befanden sich fast alle Personen in 
vollstationärer Dauerpflege, einige wenige in Kurzzeitpflege. Im Vergleich zu den bei-

 
9  Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010. 
10 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2012. 
11 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2013. 
12 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010. 
13 In der Pflegestatistik werden die teilstationär in Heimen versorgten Personen seit 2009 nicht mehr ausgewiesen, da sie in der Regel 

parallel auch Pflegegeld und/oder Pflegesachleistungen enthalten und somit bereits statistisch erfasst sind (vgl. Statistisches Bundes-
amt 2009b). Des Weiteren wohnen rund 45.000 Personen der sogenannten Pflegestufe 0 in Heimen (vgl. Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder 2010). Die Zuordnung der Pflegebedürftigen, die von einer stationären oder ambulanten Einrichtung versorgt werden, 
erfolgt entsprechend der Adresse der Einrichtung (vgl. Rothgang et al. 2012). Wenn eine pflegebedürftige Person in Schleswig-Holstein 
wohnt, aber von einer Einrichtung in Hamburg ambulant versorgt wird, wird sie in der Pflegestatistik für das Bundesland Hamburg 
erfasst. Die im Zusammenhang mit der professionellen Pflege entstehende Wertschöpfung in Hamburg wird in diesem Beispiel regio-
nal richtig zugeordnet, der auf Hamburg entfallende Pflegebedarf jedoch überschätzt. Für die stationär gepflegten Personen, die häufig 
in Einrichtungen am Wohnort leben, sind die bundeslandüberschreitenden Fälle vermutlich von geringer Bedeutung. 

14 Im Jahr 1991 lebten in Deutschland zusätzlich etwa 2,1 Millionen, im Jahr 2002 knapp drei Millionen Personen mit Hilfebedarf in 
privaten Haushalten, die keine Leistungen nach SGB XI beziehen (vgl. Schneekloth 2008). 
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den anderen Stadtstaaten Berlin und Bremen werden in Hamburg weniger Pflegebe-
dürftige zu Hause versorgt, was auf den vergleichsweise geringen Anteil der Pflege 
allein durch Angehörige zurückzuführen ist (Hamburg: 39,9 % s.u., Berlin: 50,5 %, 
Bremen 43,7 %): Der Anteil der Pflegebedürftigen, der zusammen mit/durch ambulan-
te Pflegedienste betreut wird, ist in Hamburg etwas höher als in den Vergleichsstaaten. 
Darüber hinaus ist in Hamburg der Anteil Pflegebedürftiger in vollstationärer Dauer-
pflege mit 31,5 % deutlich höher als in Berlin mit 24,7 % und in Bremen mit 28,1 %. 

Tabelle 1 

Pflegebedürftige in Hamburg 2011 nach Art der Pflege 

47.207 (100%) 

Pflegebedürftige insgesamt 

32.334 (68,5%) 

zu Hause versorgt 

14.873 (31,5%) 

in Heimen vollstationär versorgt 

18.821 (39,9%) 

allein durch Angehörige 

13.513 (28,6%) 

zusammen mit/durch am-

bulante Pflegdienste 

14.511 (30,7%) 

vollstationäre Dauerpflege 

362 (0,8%) 

Kurzzeitpflege 

Quellen: Statistisches Bundesamt (2013); HWWI. 

Die Zahl der Pflegebedürftigen, die allein durch Angehörige versorgt werden, ist 
sowohl von 2007 bis 2009 als auch zwischen 2009 und 2011 deutlich angestiegen (vgl. 
Abbildung 7). 15  Insgesamt ist von 2007 bis 2011 ein Zuwachs von 19,0 % zu verzeich-
nen. Damit ist die Zahl der Pflegebedürftigen in dieser Versorgungsart stärker ge-
wachsen als die Zahl der Pflegebedürftigen, die mit/durch ambulante Pflegedienstleis-
tungen oder stationäre Pflege versorgt werden. Die Zahl der Pflegebedürftigen 
mit/durch ambulante Pflegedienstleistungen ist von 2007 bis 2009 gestiegen (+8,3 %), 
von 2009 bis 2011 jedoch leicht gesunken (-2,1 %). Insgesamt ergibt sich von 2007 bis 
2011 eine Zunahme um 6,0 %. Die stationäre Dauerpflege verzeichnete in allen drei 
betrachteten Abschnitten den geringsten Anstieg: Von 2007 bis 2011 ist die Zahl der 
Pflegebedürftigen in dieser Versorgungsart um 4,6 % gestiegen. 

 
15 Die Pflegestatistik wird zweijährlich erhoben. Die letzten drei Erhebungsjahre sind 2007, 2009 und 2011. Basis der in Abbildung 7 

dargestellten Berechnungen ist das jeweilige Anfangsjahr, daher addieren sich die prozentualen Steigerungswerte in den beiden Drei-
jahreszeiträumen nicht zur ausgewiesenen Gesamtsteigerungsrate 2007-2011.  
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Abbildung 7  

 

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen nimmt in den höheren Altersgruppen 
deutlich zu. Im Einzelnen ist sie von der Bevölkerung in der jeweiligen Altersgruppe 
sowie von den alters- und geschlechtsspezifischen Krankheits- und Pflegehäufigkeiten 
abhängig.16 Neben der demografischen Entwicklung beeinflusst auch der medizinisch-
technische Fortschritt den Umfang der Pflegebedürftigen.  

In den Jahren 2007, 2009 und 2011 lag die Zahl der pflegebedürftigen Personen in 
den Altersgruppen bis 55 Jahre in Hamburg bei weniger als 1.000 Personen pro Alters-
gruppe (5-Jahres-Intervalle) und war im Vergleich zu den anderen Altersgruppen ge-
ring (vgl. Abbildung 8). Besonders hoch war die Zahl bei den 80 bis unter 85-Jährigen 
sowie den 85- bis unter 90-Jährigen mit jeweils mehr als 8.000 Personen in den Jahren 
2009 und 2011. Im Anstieg der Pflegebedürftigen unter den 90- bis 95-Jährigen im Zeit-
raum 2007-2011 macht sich die eingangs beschriebene Bevölkerungszunahme in der 
Altersgruppe ab 90 Jahre bemerkbar (vgl. weiter oben Abbildung 2).  

 
16 Vgl. Rothgang et al. 2012. 
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Abbildung 8  

 

Wie Tabelle 2 zeigt, sind die Anteile der Pflegebedürftigen an der Bevölkerung in 
den ältesten Altersgruppen besonders hoch. In den höheren Altersgruppen der Pflege-
bedürftigen sind zudem mehr Frauen vertreten als in den jüngeren Altersgruppen: Bei 
den 75- bis unter 80-jährigen Pflegebedürftigen beträgt der Frauenanteil 60,3 %, und 
ihr Anteil steigt in den folgenden Altersgruppen an bis auf 83,7 % bei den Pflegebe-
dürftigen ab einem Alter von 90 Jahren. Die Gründe hierfür liegen allgemein in dem 
höheren Bevölkerungsanteil der Frauen in diesen Altersgruppen17 , der steigenden 
Pflegeprävalenz bei Frauen ab 75 Jahren18 sowie der Tatsache, dass ältere Frauen häu-
figer allein leben, sodass bei einem Pflegebedarf schneller die Notwendigkeit einer 
Leistungsbeanspruchung besteht.19 Laut einer repräsentativen Umfrage unter 60- bis 
90-Jährigen Hamburgerinnen und Hamburgern war im Jahr 2009 der Anteil der allein 
lebenden Personen bei den Frauen doppelt so hoch wie bei den Männern.20 

 
17 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2013 sowie Berechnungen HWWI. 
18 Vgl. Pu 2011. 
19 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010. 
20 Vgl. Fertmann 2011. 
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Allerdings deuten Analysen von Schneekloth (2008) darauf hin, dass sich bundes-
weit die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Zukunft womöglich verringern 
werden. Denn die heutigen Generationen an hochbetagten Frauen verfügen über signi-
fikant bessere Kompetenzen bei der Bewältigung von typischen Alltagsanforderungen, 
was den Anteil der Frauen, die Hilfe bedürfen, sich also in einer Vorstufe der Pflege-
bedürftigkeit befinden, an allen Frauen der Altersgruppe deutlich verringert hat. Dies 
ist auf die gewachsene Fähigkeit der selbstständigen Lebensführung durch höhere Bil-
dungsabschlüsse und durch Erwerbserfahrung zurückzuführen. Eine eigene Er-
werbserfahrung ist auch zur langfristigen Sicherung der finanziellen Situation wichtig, 
die - wie für Hamburg gezeigt wurde – positiv mit dem subjektiven Gesundheitszu-
stand im Alter korreliert.21 

Tabelle 2  

Anteile der Pflegebedürftigen an der Bevölkerung nach Altersgruppen 2011 

 
Altersgruppen (Jahre) 

 75 bis unter 80 80 bis unter 85 85 bis unter 90 90 und mehr

% % % %

Anteil Pflegebedürftiger 9,1 18,5 32,5 48,9

nachrichtlich: Frauenanteil an den Pfle-
gebedürftigen 

60,3 69,9 78,7 83,7

Quellen: Statistikamt Nord (2013a, b); HWWI. 

Mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen in Hamburg wurde in den Jahren 2007, 
2009 und 2011 in die Pflegestufe I eingeordnet (vgl. Tabelle 3). Ein weiteres Drittel er-
hielt Leistungen nach Pflegestufe II. Gut 12 % der Pflegebedürftigen waren in die Pfle-
gestufe III eingestuft, und weniger als 1 % waren zum Erhebungszeitpunkt ohne Zu-
ordnung. Der Anteil der Pflegebedürftigen mit Pflegestufe I ist von 2007 bis 2011 leicht 
angestiegen, während die Anteile mit Pflegestufe II und III leicht rückläufig waren. 

Tabelle 3 

Pflegebedürftige Personen in Hamburg nach Pflegestufen 

       Pflegestufe 

 I II III Ohne Zuordnung 

 % % % % 

Hamburg 2007 51,9 35,8 12,2 0,7 

Hamburg 2009 54,2 33,7 12,2 0,5 

Hamburg 2011 55,7 32,2 12,1 0,5 

Zeilensumme: Angaben "Ohne Zuordnung" finden keine Berücksichtigung. Restliche Abweichungen von 100% durch Rundungsdifferenzen. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2009a, 2011, 2013); HWWI. 

 
21 Vgl. Fertmann 2011. 
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2.4 | Zukünftige Entwicklung  der Pflegebedürftigen in Hamburg bis 2030 

Aufgrund des steigenden Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung in Hamburg 
ist in den kommenden Jahrzehnten mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen zu rech-
nen. Wie stark dieser Anstieg ausfällt, hängt, wie bereits geschildert, von der weiteren 
Entwicklung der Lebenserwartung und der geschlechts- und altersspezifischen Pflege-
prävalenzen ab. Untersuchungen darüber, ob mit der steigenden Lebenserwartung 
auch mehr Jahre in guter Gesundheit einhergehen, weil sich das Krankheits- und Pfle-
gerisiko im Lebenslauf weiter nach hinten verschiebt (Kompression der Morbidität) 
oder ob im Gegenteil mehr Lebensjahre eher eine verlängerte Lebensspanne in Pflege-
bedürftigkeit bedeuten, bestätigen eher Letzteres: Analysen zur Entwicklung des al-
tersspezifischen Pflegerisikos zwischen 1999 bis 2007 ergaben eine Konstanz22 bezie-
hungsweise einen minimalen Rückgang von etwa 1 %23. Daher wird in den Vorausbe-
rechnungen der Zahl der Pflegebedürftigen meist von einer zeitkonstanten alters- und 
geschlechtsspezifischen Pflegehäufigkeit ausgegangen, so auch in den beiden nachfol-
gend dargestellten Berechnungen für Hamburg.24  

Diesen Berechnungen zufolge wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Hamburg von 
etwa 46.000 bis 47.000 im Jahr 2009 auf etwa 60-61.000 Personen im Jahr 2030 ansteigen 
(vgl. Tabelle 4). Der Anteil an der Bevölkerung steigt dementsprechend von zwischen 
2,59 % und 2,64 % im Jahr 2009 auf zwischen 3,24 % und 3,29 % im Jahr 2030. Damit ist 
sowohl im Jahr 2009 als auch voraussichtlich bis mindestens zum Jahr 2030 der Anteil 
Pflegebedürftiger in Hamburg etwas geringer als in den Stadtstaaten Berlin (2009: 
3,2 %, 2030: 4,8 %) und Bremen (2009: 3,4 %, 2030: 4,4 %).25 

Tabelle 4 

Anzahl und Anteil der Pflegebedürftigen in Hamburg 

 
2009 2015 2020 2030

 % % % %

Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder 2010 

47.000 2,64 48.000 2,64 51.000 2,77 60.000 3,24

Rothgang et al. 2012 46.000 2,59  61.000 3,29

Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2010); Rothgang et al. (2012); Statistisches Bundesamt (2010); HWWI. 

 
22 Vgl. Rothgang et al. 2009. 
23 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010. 
24 Die Vorausberechnung der Pflegebedürftigen auf Länderebene der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder legt die untere 

mittlere Variante der 12. Bevölkerungsvorausberechnung für die demografische Entwicklung zugrunde (vgl. Fußnote 6). Die Prognose 
der Bertelsmann Stiftung zur Vorausberechnung der Bevölkerung und der Pflegebedürftigenzahl beruht auf Daten des „Wegweisers 
Kommune“ der Bertelsmann Stiftung sowie der Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes für das Erhebungsjahr 2009. 

25 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010; Statistisches Bundesamt 2010; Berechnungen HWWI. 
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2.5 | Entwicklung der Angehörigenpflege in Hamburg 

Im Fokus dieser Studie stehen die Implikationen des steigenden Pflegebedarfs für 
die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Daher ist von zentraler Bedeutung, wie sich 
die Zahl der durch Familienangehörige zu pflegenden Personen entwickeln wird.  

Die künftige Bedeutung der Angehörigenpflege innerhalb eines gegebenen Pflege-
aufkommens hängt unter anderem von der Stabilität von Familien und sozialen Kon-
takten ab. Wachsende Mobilitätsanforderungen erhöhen zudem die räumliche Distanz 
zwischen Familienmitgliedern. Nicht zuletzt vom Selbstverständnis der Frauen bezüg-
lich ihrer beruflichen Rolle wird es abhängen, ob Pflege weiterhin vorwiegend als ‚Pri-
vatangelegenheit‘ angesehen wird. Im SGB XI von 1994 (§8, Abs. 1) wird Pflege als 
„gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ definiert.26 Gleichzeitig ist der Vorrang der häusli-
chen Pflege – durch Angehörige oder mit/durch ambulante Pflegedienste gegenüber 
der stationären Pflege in Heimen – normiert.27 In der Literatur wird bisweilen ange-
nommen, dass aufgrund des rückläufigen „(Schwieger-)tocherpotenzials“28 der Anteil 
der Pflege von (erwerbstätigen) Angehörigen zurückgehen wird. Denn bisher waren 
Töchter und Schwiegertöchter – neben den Lebensgefährten – die Hauptträgerinnen 
der Angehörigenpflege. Ferner werden auch die die finanziellen Ressourcen der Sozia-
len Pflegeversicherung, die vorhandene Pflegeinfrastruktur, die Arbeitsmarktgegeben-
heiten sowie die sozialrechtlichen Rahmenbedingungen den Umfang der Angehöri-
genpflege in Zukunft prägen.29  

Aus den vielfältigen Einflussfaktoren können unterschiedliche Szenarien entwickelt 
werden, die der Prognose der Zahl der Pflegebedürftigen zugrunde gelegt werden 
können. Nach der Prognose der Bertelsmann-Stiftung (Rothgang et al. 2012) wird im 
Basisszenario 1 von konstanten Versorgungsformen ausgegangen. In Szenario 2 wird der 
seit Einführung der Pflegeversicherung beobachtbare Trend zur formellen Pflege bis 
zum Ende des Prognosehorizontes 2030 fortgeschrieben. Szenario 3 geht davon aus, 
dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen in vollstationärer Pflege gegenüber dem Sta-
tus quo 2009 nicht weiter erhöhen wird. Wie Abbildung 9 zeigt, liegt der Anteil der 
Angehörigenpflege in Hamburg im Jahr 2030 je nach Szenario zwischen 32,0 % und 
40,2 %. Bei einem auf dem Status quo-Niveau fixierten Anteil stationärer Pflege führt 
die demografische Entwicklung zu dem vergleichsweise stärksten Bedeutungszuwachs 
der Angehörigenpflege. Doch auch bei Fortschreibung der Versorgungsanteile 2009 
bleibt die Angehörigenpflege die bedeutsamste Versorgungsform. Selbst bei Fortset-

 
26 Vgl. Bundesministerium der Justiz/Juris GmbH 2013, S. 11. 
27 Vgl. Bundesministerium der Justiz/ Juris GmbH 2013. 
28 Vgl. Rothgang et al. 2012, S. 25. 
29 Vgl. Böttcher et al. 2009; Gerlach und Laß 2012. 
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zung des Trends zur stationären Pflege wird die Angehörigenpflege 2030 mit 32,0 % 
noch ein knappes Drittel des gesamten Pflegebedarfs abdecken.   

Abbildung 9 

 

Bei konstanten Versorgungsformen wird die Zahl der ausschließlich von Angehöri-
gen gepflegten Personen von 18.000 im Jahre 2009 auf 22.000 im Jahre 2030 ansteigen 
(+22,2 %; vgl. Abbildung 10). Etwas stärker wird die Personenzahl in stationärer Pflege 
wachsen, von 14.000 auf 19.000 (+35,7 %). Der größte prozentuale Zuwachs entfällt 
jedoch auf die mit/durch ambulante Pflegedienste versorgten Hamburgerinnen und 
Hamburger: Deren Zahl wird bis 2030 um 42,9 % von 14.000 auf 20.000 zunehmen.  

Abbildung 10 
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3 | Wer pflegt? Merkmale erwerbstätiger Pflegender 

Wie geschildert, werden die zunehmende Lebenserwartung und verlängerte Le-
bensarbeitszeit in Zukunft immer mehr Erwerbstätige vor die Herausforderung stellen, 
Beruf und Pflege miteinander zu vereinbaren.30 Um die Situation erwerbstätiger Pfle-
gender einschätzen und hieraus Handlungsempfehlungen auch für Unternehmen ab-
leiten zu können, wird anhand von Daten des Sozio-ökonomischen Panels (Welle 2011) 
im Folgenden untersucht, welche Merkmale erwerbstätige Pflegende aufweisen und 
wie sie sich von erwerbstätigen Nichtpflegenden einerseits und nichterwerbstätigen 
Pflegenden andererseits unterscheiden.31 Erwerbstätige werden nachfolgend mit „ET“, 
Nichterwerbstätige mit „NET“ gekennzeichnet. 

3.1 | Umfang der Angehörigenpflege unter Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen 

Wie Abbildung 11 zeigt, pflegen 6,1 % (3,6+2,5) der Erwerbstätigen einen Angehöri-
gen. Bei den Nichterwerbstätigen ist der Anteil der Pflegenden mit 5,7 % (3,4+2,3) et-
was geringer. Etwa sechs von zehn Pflegenden sind Frauen. Studien zeigen, dass die 
Existenz einer zu pflegenden Person im Haushalt die Erwerbswahrscheinlichkeit von 
Frauen einschränkt.32 

Abbildung 11 

 

 
30 Die Konsequenzen des steigenden Pflegebedarfs auf das professionelle Pflegepersonal werden hier ausgeblendet. 
31 Dabei wurden die Unterschiede zwischen den benannten drei Gruppen auf statistische Signifikanz geprüft. Eine detaillierte Datensatz-

beschreibung findet sich im Anhang zu dieser Studie. 
32 Vgl. Boll 2011; Schneider et al. 2001. 
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Ein gutes Drittel der Pflegenden verwendet durchschnittlich eine bis sechs Stunden 
Zeit pro Woche für die Pflege eines Angehörigen (vgl. Abbildung 12). Weitere 28 % 
pflegen wöchentlich zwischen sieben und zwölf Stunden, und knapp 16 % zwischen 13 
und 19 Stunden. Ein gutes Fünftel ist mindestens 20 Stunden pro Woche mit der An-
gehörigenpflege beschäftigt. 

Abbildung 12  

 

3.2 | Soziodemografische Merkmale erwerbstätiger Pflegender 

Pflegende sind häufiger weiblich als männlich. Während knapp die Hälfte der er-
werbstätigen Nichtpflegenden Frauen sind, ist dieser Anteil bei den Pflegenden signi-
fikant höher (vgl. Abbildung 13). Er beträgt 60,3 % bei den erwerbstätigen Pflegenden 
und 61,2 % bei den nichterwerbstätigen Pflegenden. Der Frauenanteil steigt dabei mit 
dem Umfang der Pflegestunden an: Von den erwerbstätigen Pflegenden mit durch-
schnittlich mehr als 20 Wochenstunden Pflege sind gut drei Viertel Frauen. 
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Abbildung 13 

 

Erwerbstätige Pflegepersonen sind älter als nichtpflegende Erwerbstätige. Nichter-
werbstätige Pflegepersonen bilden die älteste Gruppe (vgl. Abbildung 14). Nichtpfle-
gende Erwerbstätige sind im Durchschnitt 42,9 Jahre, pflegende Erwerbstätige 48,4 
Jahre und pflegende Nichterwerbstätige 61,8 Jahre alt. Dabei ist das Durchschnittsalter 
aller Pflegenden mit mittlerem oder höherem Pflegeumfang höher als von Personen, 
die nur zwischen 1 und 6 Stunden pro Woche pflegen.  

Abbildung 14  
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Ostdeutsche beiderlei Geschlechts pflegen häufiger als Westdeutsche. Sowohl unter 
erwerbstätigen als auch unter nichterwerbstätigen Pflegenden sind Ostdeutsche häufi-
ger anzutreffen als in der Gruppe der Erwerbstätigen beziehungsweise Nichterwerb-
stätigen insgesamt (vgl. Abbildung 15). Der Unterschied ist vor allem bei den nichter-
werbstätigen Männern sichtbar: Von diesen wohnen 21,4 % in Ostdeutschland, von 
den nichterwerbstätigen männlichen Pflegenden sind es dagegen 30,7 %. 

Abbildung 15  

 

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sind Personen mit Migrationshin-

tergrund unter Pflegenden unterrepräsentiert (vgl. Abbildung 16).  

Abbildung 16  
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Wie Abbildung 16 zeigt, gilt dies sowohl für erwerbstätige Pflegende als auch für 
nichterwerbstätige Pflegende. Hierfür könnte die unterschiedliche Altersstruktur eine 
Rolle spielen. Das Durchschnittsalter der Personen mit Migrationshintergrund liegt mit 
45,7 Jahren um etwa sechs Jahre unter jenem der Personen ohne Migrationshinter-
grund mit knapp 51 Jahren. 

Das Bildungsniveau erwerbstätiger Pflegender ist vergleichbar mit jenem nichtpfle-
gender Erwerbstätiger, aber deutlich höher als jenes nichterwerbstätiger Pflegender 
(vgl. Abbildung 17). 33 Wie Abbildung 17 darlegt, verfügt in allen drei Gruppen etwa 
die Hälfte der Personen über einen mittleren Bildungsabschluss. Unter den Erwerbstä-
tigen, ob pflegend oder nicht, sind allerdings rund 40 % hochqualifiziert und weniger 
als jeder zehnte ist gering qualifiziert. Unter nichterwerbstätigen Pflegenden weist hin-
gegen jede fünfte Person ein geringes Bildungsniveau auf.  

Abbildung 17  

 

Die Analyse nach dem Pflegeumfang (nicht dargestellt) zeigt, dass bei den erwerb-
stätigen Pflegenden der Anteil der Hochqualifizierten bei einem wöchentlichen Pflege-
umfang zwischen einer und sechs Stunden mit 50,4 % am höchsten ist und mit Zu-
nahme der Pflegestunden abnimmt. Unter den erwerbstätig Pflegenden, die mindes-
tens 20 Stunden pro Woche pflegen, beträgt der Akademiker/innen-Anteil nur noch 
27,7 %. Unter den nichterwerbstätigen Pflegenden variiert der Anteil der Hochqualifi-
zierten dagegen kaum mit dem Pflegeumfang.  

 
33 Die Kategorie „niedriges Bildungsniveau“ beziehungsweise „Geringqualifizierte“ umfasst Personen, die höchstens einen Realschulab-

schluss (oder einen vergleichbaren Abschluss) besitzen (ISCED 0-2). Personen mit „mittlerem Bildungsniveau“ müssen einen (fach-
)hochschulzugangsberechtigten Abschluss  oder eine abgeschlossene Lehrausbildung aufweisen (ISCED 3). Zu den Hochqualifizierten 
gehören schließlich diejenigen, die eine Meister- oder Technikerausbildung, ein Fachhochschul- oder Hochschulstudium, oder eine 
Promotion absolviert haben (ISCED 4-6). 
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3.3 | Im Fokus: Beschäftigungsmerkmale von erwerbstätigen Pflegenden  

Erwerbstätige, die pflegen, arbeiten häufiger Teilzeit oder in geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen und dafür seltener Vollzeit als nichtpflegende Erwerbstätige (vgl. 
Abbildung 18). Die Vollzeitquote von Pflegenden nimmt dabei mit steigendem Pflege-
umfang ab:  Während die Quote bei pflegenden Erwerbstätigen mit geringem Pflege-
aufwand von unter sieben Stunden pro Woche 68,0 % beträgt, liegt sie bei mittlerem 
Pflegeaufwand (sieben bis 20 Stunden) bei 49,5 % und bei einer regelmäßigen Pflege 
von mehr als 20 Wochenstunden nur noch bei 31,2 %. Der Anteil der Teilzeitbeschäftig-
ten steigt hingegen mit dem Pflegeumfang von 18,9 % (geringer Pflegeumfang) auf 
knapp 43 % bei hohem Pflegeumfang an. Zudem sind 15,6 % der umfangreich pfleg-
endenden Personen geringfügig beschäftigt, während dieser Anteil unter erwerbstäti-
gen Pflegenden mit mittlerem Pflegepensum nur 8 % und unter Personen mit gerin-
gem Pflegeaufwand sogar nur rund 5 % beträgt.  

Abbildung 18  

 

Partner von erwerbstätigen Pflegenden sind häufiger ebenfalls erwerbstätig und ha-
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sind selbst erwerbstätig (ohne Abbildung). Dagegen ist nur etwa jeder fünfte Partner 
nichterwerbstätiger Pflegender berufstätig. Die Unterschiede sind signifikant und las-
sen sich vermutlich zum Teil mit der unterschiedlichen Altersstruktur der pflegenden 
und nichtpflegenden Personen sowie dem Bildungsniveau der Partner erklären: Part-
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ner erwerbstätiger Pflegender sind durchschnittlich 49,7 Jahre, Partner erwerbstätiger 
Nichtpflegender 54,2 Jahre und Partner nichterwerbstätiger Pflegender 65,7 Jahre alt. 
Darüber hinaus ist der Anteil Hochqualifizierter mit 32,8 % unter Partnern nichter-
werbstätiger Pflegender niedriger, der Anteil Geringqualifizierter hingegen mit 15,6 % 
höher als unter Partnern erwerbstätiger Pflegender (38,4 beziehungsweise 10,8 %). 

Da Pflegende überwiegend weiblich sind, wird mit folgender Abbildung 19 die Ar-

beitsmarkterfahrung der 40- bis 49-jährigen Frauen analysiert. Es wird angegeben, wie 
viele Jahre beispielsweise erwerbstätige pflegende Frauen in ihrer bisherigen Biografie 
durchschnittlich in Vollzeit oder in Teilzeit gearbeitet haben sowie die Zahl an Jahren, 
die sie in Arbeitslosigkeit oder Auszeit (Nichterwerbstätigkeit, ohne arbeitslos gemel-
det zu sein) verbracht haben.34  

Abbildung 19 

 

Die nichterwerbstätigen pflegenden Frauen weisen von den betrachteten drei Grup-
pen die Biografie mit der vergleichsweise größten Arbeitsmarktentfernung auf, denn 
sie haben nicht nur die höchste Zahl an Auszeit- und Arbeitslosigkeitsjahren, sondern 
auch die geringste Erfahrung in Erwerbstätigkeit (Vollzeit oder Teilzeit). Aufgrund der 
bereits in der Biografie vorhandenen Erwerbsunterbrechungen ist hier der Verzicht auf 
Erwerbstätigkeit beim Eintreten eines Pflegefalles naheliegend und mit den ver-
gleichsweise geringsten Kosten (dem geringsten Verlust an Erwerbseinkommen) ver-

 
34 Der jeweils angegebene Wert stellt den gewichteten Durchschnitt an Jahren der betreffenden Erfahrung dar. Als Gewichtungsfaktoren 

wurden die Anteile der 40-, 41-Jährigen und so weiter an der Gesamtgruppe der 40- bis 49-Jährigen verwendet. Auf diese Weise wird 
die geringfügig abweichende Altersstruktur zwischen den drei Frauengruppen in ihrer Auswirkung auf die ermittelte Erwerbserfah-
rung berücksichtigt. 
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bunden.35 Erwerbstätige pflegende Frauen haben zwar eine etwas geringere Auszeiter-
fahrung als erwerbstätige Nichtpflegende, dafür aber eine höhere Teilzeit- und gerin-
gere Vollzeiterfahrung. Auch hier ist die Vermutung, dass das frühere Erwerbsverhal-
ten das Verhalten beim Eintreten eines Pflegefalls im Angehörigenkreis prägt: Wer in 
früheren Jahren die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung über eine Anpas-
sung der Wochenarbeitszeit sichergestellt hat, wird möglicherweise nach ähnlichem 
Muster in der „Familienphase II“, dem Eintreten eines Pflegefalls, reagieren. 

Der Anteil Pflegender unter den Erwerbstätigen unterscheidet sich auch nach der 
Stellung im Beruf (vgl. Abbildung 20).  

Abbildung 20  

 

Der Pflegenden-Anteil schwankt zwischen 5,1 % unter Freiberuflern und 7,2 % unter 
Angestellten mit qualifizierter Tätigkeit sowie mit einfacher Tätigkeit (mit Ausbil-
dung). Nur 0,8 % der Freiberufler pflegen allerdings mindestens 20 Stunden und 2,1 % 
bzw. 2,2 % pflegen 7-19 Stunden bzw. 1-6 Stunden pro Woche. Pflegende mit einem 
geringen wöchentlichen Pflegeumfang finden sich besonders häufig unter Führungs-
kräften.36 In der Tendenz sinkt der Pflegeaufwand mit steigender beruflicher Stellung. 
Eine hohe wöchentliche Pflegezeit weisen vor allem Angestellte mit einfachen Tätigkei-
ten auf.  

 
35 Ein identisches Bild zeigt sich übrigens für nichterwerbstätige pflegende Männer im Vergleich mit pflegenden erwerbstätigen bezie-

hungsweise nichtpflegenden erwerbstätigen Männern. 
36 Führungskräfte sind Angestellte mit hochqualifizierten Tätigkeiten sowie solche mit Führungsaufgaben.  
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Der Anteil Pflegender mit zwischen einer und sechs Stunden Pflegezeit ist bei den 
Angestellten mit umfangreichen Führungsaufgaben mit 5,4 % am höchsten. Es folgen 
Beamte im einfachen oder mittleren Dienst (4,6 %) und Angestellte mit hochqualifizier-
ten Tätigkeiten (4,4 %) sowie Beamte im gehobenen oder höheren Dienst (3,2 %). Ein 
mittleres Pflegepensum von zwischen sieben und 20 Stunden wird vor allem von Ar-
beitern (3,11 %), Facharbeitern/Meistern (2,9 %) sowie Angestellten mit Ausbildung in 
einfacher Tätigkeit (2,8 %) ausgeführt. Eine hohe wöchentliche Pflegezeit weisen vor 
allem Angestellte mit einfachen Tätigkeiten (mit oder ohne Berufsausbildung) auf. Bei 
Beamten und Führungskräften in Angestelltenposition kommt ein hoher Pflegeumfang 
von mindestens 20 Wochenstunden gar nicht vor. Zudem steigt der Anteil der Pfle-
genden in allen beruflichen Stellungen mit dem Alter an. 

In Abbildung 21 sind die beruflichen Status nach aufsteigendem Männeranteil an den 
Beschäftigten sortiert. Der Männeranteil ist unter Facharbeitern und Meistern am 
höchsten. Allerdings zeigt Abbildung 21, dass der Beschäftigtenanteil pflegender Män-
ner mit dem Beschäftigtenanteil der Männer insgesamt nicht durchgängig steigt. Insbe-
sondere für Arbeiter, Facharbeiter, Meister sowie hochqualifizierte Angestellte lassen 
sich Pflege und Beruf offenbar schwer miteinander vereinbaren.   

Abbildung 21  

 

 Der Anteil Pflegender an den Erwerbstätigen variiert zudem auch zwischen den 
Branchen. Ihr Anteil ist, wie Abbildung 22 zeigt, mit knapp 7,0 % bei den Sonstigen 
Dienstleistungen am höchsten. Der Handel weist insgesamt den zweithöchsten Anteil 
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auf (6,7 %). Am geringsten ist der Anteil in der Transport- und Verkehrsbranche 
(4,1 %). Im Handel leisten Beschäftigte besonders häufig eine hohe Anzahl Pflegestun-
den, während in den Sonstigen Dienstleistungen das Pflege-Engagement insbesondere 
im mittleren Stundenbereich hoch ist.  

Abbildung 22 

 

Die unterschiedlichen Beschäftigtenanteile Pflegender hängen mit den unterschiedli-
chen Frauen- beziehungsweise Männeranteilen in den Branchen zusammen. In Abbil-
dung 23 sind die Branchen nach aufsteigendem Männeranteil an den Beschäftigten 
sortiert. Der Anteil pflegender Personen ist mit mindestens 6 % sowohl in den Sonsti-
gen Dienstleistungen und im Handel als auch in Landwirtschaft, Energie, Bergbau und 
Baugewerbe vergleichsweise hoch. Am geringsten ist er in der Branche Transport und 
Verkehr mit 4,4 %. Während der Anteil pflegender Frauen mit Abnahme des Frauen-
anteils in der Branche abschmilzt, ist der umgekehrte Zusammenhang zwischen dem 
Männeranteil und dem Anteil pflegender Männer nicht zu beobachten. Insbesondere 
im Transport- und Verkehrswesen, aber auch im Produzierenden Gewerbe und dem 
Baugewerbe sind pflegende Männer unter männlichen Beschäftigten seltener vertreten.  
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Abbildung 23  

 

Als weiteres Jobmerkmal könnte die Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst den Um-
fang von Pflegetätigkeiten unter Beschäftigten beeinflussen. Die Analysen zeigen je-
doch, dass im öffentlichen Dienst Beschäftigte unter Pflegenden nicht signifikant häu-
figer vorkommen als unter Nichtpflegenden. Ferner sind auch selbstständig Beschäftig-

te in der Gruppe der Pflegenden nicht signifikant häufiger vertreten als in der Gruppe 
der Nichtpflegenden. Der Weg in die Selbstständigkeit scheint demnach keine Verein-
barkeitsstrategie für Pflege und Beruf zu sein, während insbesondere hochqualifizierte 
Mütter diesen Weg zum Teil wählen, um Kinderbetreuung und Beruf besser vereinba-
ren zu können. Der Eintritt von Pflegefällen ereignet sich in der Regel zu einem deut-
lich späteren Zeitpunkt in der Erwerbsbiografie als die Geburt von Kindern. Ange-
sichts der mit dem Alter reduzierten beruflichen Optionen sind Mitarbeiter/innen da-
her ganz besonders beim Eintreten von Pflegefällen auf gemeinsam mit dem Arbeitge-
ber erarbeitete Vereinbarkeitsstrategien angewiesen. 

Die Einkommenssituation erwerbstätiger Pflegender unterscheidet sich von jener der 
nichtpflegenden Erwerbstätigen. Wie Abbildung 24 zeigt, haben pflegende Erwerbstä-
tige ein leicht niedrigeres mittleres Bruttoerwerbseinkommen als nichtpflegende Er-
werbstätige. Zudem verdienen Pflegende deutlich weniger als ihr/e Partner/in, wäh-
rend die Lohneinkommen in Partnerschaften nichtpflegender Erwerbstätiger nahezu 
ausgeglichen sind. Das hohe Partnereinkommen nichterwerbstätiger Pflegender ist im 
Zusammenhang mit dem vergleichsweise hohen Durchschnittsalter dieser Partner zu 
sehen und dürfte zugleich auch die finanzielle Grundlage für die Nichterwerbstätigkeit 
der/des Pflegenden darstellen.  

Für die niedrigeren Monatseinkommen von Pflegenden kann eine geringere Wo-
chenarbeitszeit verantwortlich sein. Denn Pflegende arbeiten, insbesondere bei höhe-
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rem Pflegeaufwand, häufiger Teilzeit, wie weiter oben dargestellt wurde. Da sie au-
ßerdem überwiegend verheiratet sind, kann ihr Einkommensabstand zum Partner mit 
einem Steuervorteil des Paares aus dem Ehegattensplitting und einem entsprechend 
geringeren Erwerbsanreiz der/des Pflegenden verbunden sein. Weiterhin können auch 
geringere Einkommenserzielungsmöglichkeiten ursächlich für den Einkommensunter-
schied sein. In diesem Fall ist die Übernahme der unbezahlten Pflegearbeit mit einem 
geringeren Einkommensverzicht verbunden. Gerade Frauen sind hier oftmals in einer 
Abwärtsspirale von Erwerbsunterbrechungen wegen Kinderbetreuung, verschlechter-
ten Einkommensperspektiven und erneutem Arbeitsmarktrückzug bzw. fortgesetzter 
Nichterwerbstätigkeit bei eintretenden Pflegefällen gefangen. Die ‚Fürsorgekarrieren‘ 
von Frauen führen mittel- bis langfristig zu hohen Einkommensverlusten37 und oftmals 
zu Altersarmut. Daher ist es umso wichtiger, dass Arbeitgeber weiblichen Beschäftig-
ten gerade auch im Fall auftretender Pflegenotwendigkeiten geeignete Vereinbarkeits-
angebote machen, um ihnen die Aufrechterhaltung ihrer Erwerbstätigkeit zu ermögli-
chen.      

Abbildung 24 

 

3.4 | Zeitverwendung Pflegender für andere unbezahlte Arbeit im Haushaltszu-

sammenhang 

Die geleistete Pflegearbeit ist schließlich auch im Zusammenhang mit anderen Arten 
unbezahlter Arbeit wie Kinderbetreuung oder Hausarbeit zu sehen. Erwerbstätige 

 
37 Vgl. Boll (2011). 
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Pflegende verrichten durchschnittlich mehr Hausarbeit (1,6 Stunden) als erwerbstätige 
Nichtpflegende (1,3 Stunden), aber weniger Hausarbeit als nichterwerbstätige Pflegen-
de (2,5 Stunden). Hingegen verbringen erwerbstätige Pflegende im Mittel nur gering-
fügig weniger Zeit mit ihren Kindern (2,9 Stunden) als erwerbstätige Nichtpflegende 
(3,1 Stunden), aber deutlich weniger als nichterwerbstätige Pflegende (4,0 Stunden).  

Wie Abbildung 25 zeigt, ist der Pflegeumfang für die Kinderbetreuungszeit unter 
Erwerbstätigen kaum von Belang. Im Unterschied dazu steigt die Kinderbetreuungs-
zeit bei Nichterwerbstätigen mit dem Pflegeumfang deutlich an. Besonders ausgeprägt 
ist die Spezialisierung auf unbezahlte Familienarbeit bei einem Pflegeumfang von 
mehr als 20 Stunden pro Woche, der mit knapp acht Stunden täglicher Kinderbetreu-
ungszeit einhergeht. Hier ist die häusliche Bindung offenbar so hoch, dass auch die 
Betreuung von Kindern beziehungsweise Enkeln im Haushalt in ebenfalls hohem Um-
fang mit übernommen wird.38 Die beschriebenen Muster gelten sowohl wochentags als 
auch am Wochenende. 

Abbildung 25  

Für die Belastung mit Hausarbeit ist die Erwerbstätigkeit ausschlaggebender als die 
Pflegetätigkeit. Wie Abbildung 26 zeigt, wenden nichterwerbstätige Pflegende die 
meiste Zeit für Hausarbeit auf. Im GegensaW zu Kinderbetreuung fällt Hausarbeit eher 

 
38 Da die Angaben zur Kinderbetreuung nur für jene Personen gelten, die mit einer kindergeldberechtigten Person im selben Haushalt 
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altersunabhängig an und kann bei knappen Zeitbudgets auch eher fremdbezogen wer-
den.  

Die Analysen zur Zeitverwendung zeigen, dass erwerbstätige Pflegende mehrfach be-
lastet sind. Sie „schultern“ annähernd den gleichen Umfang an Kinderbetreuung und 
sogar einen höheren Umfang an Hausarbeit als Erwerbstätige ohne Pflegeaufgaben. 
Die Mehrfachbelastung ist auch an Werktagen gegeben. Insbesondere die Hausarbeits-
zeit variiert kaum zwischen Werktag und Wochenende. Arbeitgeber können daher 
nicht davon ausgehen, dass pflegende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderbe-
treuung ‚entwachsen‘ sind. Oftmals werden zeitgleich mit der Altenpflege die eigenen 
Enkel betreut. Aufgrund ihrer Mehrfachbelastung sind Pflegende daher mindestens in 
gleichem Maße wie junge Eltern auf betriebliche Vereinbarkeitsangebote angewiesen. 

Abbildung 26  
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4 | Ergebnisse der Befragung von Hamburger Unter-
nehmen 

Um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie vertraut Hamburger Unternehmen mit 
dem Thema „Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“ sind, wurde im März 2013 von der 
Handelskammer Hamburg eine seitens des HWWI und der HSBA konzipierte Unter-
nehmensbefragung durchgeführt. Befragt wurden per E-Mail 182 Hamburger Unter-
nehmen, die bereits das Hamburger Familiensiegel führen. Davon war etwa die Hälfte 
der E-Mail Adressen Personalleitungen, ein weiteres Viertel Geschäftsführungen zuge-
ordnet. Ebenfalls ein Viertel der E-Mails richtete sich an eine allgemeine Firmenadres-
se.39 Von den angeschriebenen Unternehmen nahmen 55 an der Umfrage teil. Die 
Rücklaufquote von 30,1 % liegt damit in etwa gleichauf mit dem Anteil der Siegelun-
ternehmen, die sich den Prüfprotokollen zufolge bereits mit dem Thema Pflege ausei-
nandersetzen beziehungsweise Personen mit Pflegeaufgaben im Unternehmen be-
schäftigen (28 %).40 

Die Mitarbeiterzahl in den befragten Unternehmen ist breit gestreut. Von den 55 
Firmen in der Stichprobe beschäftigt ein Viertel unter 20 Personen, ein Fünftel zwi-
schen 20 und 99 Personen, und jeweils mehr als ein Viertel zwischen 100 und 199 bzw. 
200 oder mehr Personen. Knapp die Hälfte der Firmen (47,3 %) ist den Sonstigen 
Dienstleistungen zuzuordnen. Knapp ein Fünftel gehört zum Produzierenden Gewer-
be und ein Zehntel zum Handel.41 Den Ergebnissen der SOEP-Analyse (Kapitel 3) zu-
folge stellen Sonstige Dienstleistungen und Handel auch die Branchen mit den meisten 
Pflegenden unter den Beschäftigten. Des Weiteren sind die Branchen Transport und 
Lagerei, Banken/Versicherungen/Grundstücks- und Wohnungswesen, die Öffentliche 
Verwaltung sowie soziale Einrichtungen vertreten. 

Ziel der Umfrage war zu überprüfen, ob und in welcher Form die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf schon in der Personalpolitik der Unternehmen Berücksichtigung fin-
det. Denn die Pflege Angehöriger stellt in mehrfacher Hinsicht andere Anforderungen 
an Beschäftigte als die Betreuung von Kindern.42 

 

 
39 Auskunft der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration im April 2013. 
40 Auskunft der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration im April 2013. 
41 Nach der Auswertung in Kapitel 3 sind Sonstige Dienstleistungen und Handel auch die Branchen mit den meisten Pflegenden unter 

den Beschäftigten. 
42 Während Kinderbetreuung durch die Schwangerschaft planbar ist, können Pflegebedarfe sehr plötzlich auftreten. Kinderbetreuung ist 

aufgrund der vorhersehbaren Entwicklung zur Eigenständigkeit der Kinder planbar, die Dauer der Pflege ist hingegen ungewiss. Auf-
grund der steigenden Selbstständigkeit der Kinder sinkt im Verlauf der Betreuungsbedarf, während sich die Situation Pflegebedürfti-
ger meist verschlechtert. Aufgrund der positiven Einstellung gegenüber Kindern kann die Betreuung leichter auch mal von Bekannten 
übernommen werden, während die Pflegetätigkeit mit Scham besetzt ist und nicht einfach auf andere Personen übertragbar ist. 
Schließlich gelten Pflege und Tod häufig als Tabuthemen (vgl. Kümmerling und Bäcker 2012). 
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Als erstes zentrales Ergebnis der Umfrage kann festgehalten werden, dass es sogar 

unter den Siegelunternehmen, die bereits für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ausgezeichnet wurden, noch kein klares Bewusstsein für die Thematik gibt.  

Wie Abbildung 27 verdeutlicht, ist die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf nur für 
ein Fünftel der Unternehmen (20 %) derzeit schon „sehr relevant“. Für weitere 42 % ist 
dieses Thema „durchaus relevant“. Dagegen geben 38 % der Unternehmen an, dass 
dieses Thema „eher nicht relevant“ für sie ist. 

Abbildung 27  

 

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die neue Regelung der Familien-
pflegezeit nach dem Familienpflegezeitgesetz 2012 nur von 7 % der Unternehmen de-
finitiv genutzt wird (vgl. Abbildung 28).43  

Die geringe Nutzung der Familienpflegezeit durch die Hamburger Siegelunterneh-
men ist insbesondere auch im Vergleich mit der bundesweiten Unternehmensumfrage 
im Rahmen des IHK Unternehmensbarometers 2012 offenkundig. Dieser Umfrage zu-
folge boten im Sommer 2012 bereits ein Viertel der befragten Unternehmen ihren Be-
schäftigten die Familienpflegezeit an, und ein weiteres Drittel gab an, diese Möglich-
keit zukünftig anbieten zu wollen.44  

Zu den möglichen Gründen für die Zurückhaltung der hier in Hamburg befragten 
Unternehmen könnten der mangelnde Bekanntheitsgrad des Gesetzes, das Vorhanden-

 
43 Nach diesem Gesetz vom 1. Januar 2012 können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit für bis zu 24 Monate auf bis zu 

15 Stunden reduzieren, wobei das Einkommen nur halb so stark reduziert wird wie die Arbeitszeit. Nach Beendigung der Familien-
pflegezeit arbeiten die Personen wieder voll, bekommen aber weiterhin solange nur einen Teil des Gehalts, bis die durch den Vor-
schuss vorab vergütete Arbeitszeit nachgearbeitet ist. Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Deut-
scher Industrie und Handelskammertag 2012. 

44 Vgl. Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2012. 
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sein eigener, ähnlicher Modelle sowie die starke Präsenz kleiner Unternehmen unter 
den Befragten sein. So bietet keine der befragten Firmen mit unter 100 Beschäftigten 
die Familienpflegezeit an, während dies 13,3 % der Firmen mit mindestens 100 Be-
schäftigten tun. Dies passt zu früheren Erkenntnissen, dass größere Unternehmen fa-
milienfreundliche Maßnahmen allgemein häufiger und in höherem Umfang anbieten.45 

Abbildung 28  

 

 

In Bezug auf personalpolitische Instrumente wurde in der Befragung der Hamburger 
Siegelunternehmen ferner erhoben, welche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf die Unternehmen bereits eingeführt haben und welche davon bisher von 
pflegenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt werden. Ein Vergleich der Er-
gebnisse hierzu findet sich in Abbildung 29. 

  

 
45 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2010a. 
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Abbildung 29 

 

Insgesamt zeigt Abbildung 29, dass die Unternehmen bereits zahlreiche Maßnahmen 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingeführt haben. Diese Tatsache ist durchaus 
im Kontext der Unternehmensauswahl zu sehen. Denn bei den befragten Siegelunter-
nehmen ist eine überdurchschnittliche Sensibilität für Vereinbarkeitsfragen bereits vo-
rauszusetzen. Zudem erhalten nur solche Firmen das Siegel, die entsprechende Ange-
bote bereitstellen. Vor dem Hintergrund der besonderen Befasstheit der Siegelunter-
nehmen mit Vereinbarkeitsfragen erstaunt es daher eher, dass immerhin etwas weni-
ger bzw. etwas mehr als ein Sechstel der Betriebe noch keine Maßnahmen zur Arbeits-
zeitflexibilisierung bzw. –reduktion eingeführt hat.  

Gemäß den Angaben der befragten Unternehmensvertreter werden die angebotenen 
Maßnahmen allerdings in weit weniger als der Hälfte der Unternehmen auch von pfle-
genden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt.  

Der Flexibilisierung und der Reduktion der Arbeitszeiten kommt hierbei eine zentra-
le Rolle zu. 85 % bzw. 82 % der Unternehmen bieten diese beiden Maßnahmen an. Von 
pflegenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt werden flexible Arbeitszeiten 
bereits in 33 % und reduzierte Arbeitszeiten in 36 % der Unternehmen. Sonderurlau-
be/befristete Freistellungen und flexible Arbeitsorte können in weit mehr als der Hälf-
te, nämlich in 60 % bzw. 55 % der Unternehmen, in Anspruch genommen werden. Bei-
de Instrumente werden tatsächlich auch in 18 % bzw. 13 % der Firmen von pflegenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt. Insbesondere bei der Nutzung von Telear-
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beit dürfte Steigerungspotential bestehen: Für Tätigkeiten, die nicht im produzieren-
den Sektor angesiedelt und zudem ohne Kundenkontakt erbracht werden, kann ein 
ausgewogener Mix aus Büro- und Telearbeit die Arbeitseffizienz erhöhen – beispiels-
weise, indem eingesparte Pendelzeiten für strategisch-konzeptionelle Arbeiten genutzt 
werden, die im Büroalltag allzu oft liegenbleiben.  

Erfreulich ist die Tatsache, dass immerhin 36 % der Unternehmen angeben, dass 
Führungspositionen auch von Teilzeitkräften wahrgenommen werden können. Mit nur 
7 % der Unternehmen, in denen Pflegende dieses Angebot auch nutzen, ist eine zentra-
le Herausforderung an die Unternehmen für die nächsten Jahre markiert. Wie die Ana-
lyse der beruflichen Stellung von Pflegepersonen gezeigt hat, pflegen Führungskräfte – 
wenn überhaupt – vorwiegend mit geringem Stundenumfang von unter einer Stunde 
pro Tag. Dem Teilzeitangebot für Führungskräfte in Hamburger Siegelunternehmen 
sowie den angebotenen Maßnahmen zur Arbeitszeitflexibilisierung und –reduktion 
zufolge bestehen jedoch Spielräume für eine deutliche Ausweitung des Pflegeumfangs 
unter Hamburger Führungskräften. 

Die Weiterbildungsangebote zum Thema „Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“ sind 
das einzige Instrument, bei dem in der Umfrage ein konkreter Pflegebezug hergestellt 
wurde. Immerhin 22 % der Unternehmen geben an, dass sie ihrer Belegschaft bereits 
entsprechende Weiterbildungsangebote machen. Angenommen wird dieses Angebot 
mit 9 % aber nur in einem sehr geringen Umfang. Auch dieses Ergebnis deckt sich mit 
der noch eher gering eingeschätzten Relevanz der Thematik insgesamt. 

Die zweite zentrale Erkenntnis aus der Umfrage lautet daher, dass noch erhebliches 

Steigerungspotenzial in der Inanspruchnahme der seitens der Unternehmen bereitgestellten 

Vereinbarkeitsangebote durch pflegende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht. 

Befragt nach der ihrer Meinung nach wichtigsten Vereinbarkeitsmaßnahme für Pflegen-
de, ordnen Arbeitgeber der Möglichkeit für flexible Arbeitszeiten die größte Bedeu-
tung zu (vgl. Abbildung 30): Gut zwei Fünftel (42 %) nennen diese Maßnahme als die 
wichtigste. Diese Prioritätensetzung ist konsistent mit Resultaten anderer Arbeitgeber-
befragungen, demnach flexible Arbeitszeitmodelle die Maßnahme darstellen, bei der 
sich die Firmen am meisten engagieren.46 Auch im internationalen Vergleich ist dieses 
Angebot in Deutschland besonders ausgeprägt.47 Danach folgen reduzierte Arbeitszei-
ten beziehungsweise Teilzeit mit 28 %, flexible Arbeitsorte mit 13 %, Weiterbildungs-
angebote zum Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf mit 8 %, Sonderurlaub / be-
fristete Freistellung mit 6 % und Führung in Teilzeit sowie andere Mahnahmen mit je 
2 %.  

 
46 Vgl. Böttcher et al. 2009; Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2012. 
47 Vergleich Deutschlands mit dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien, Schweden und Polen. In Deutschland gaben 70,2 % der 

Unternehmen an, flexible Tages- oder Wochenarbeitszeit anzubieten. Damit belegt Deutschland Rang 2 nach dem Vereinigten König-
reich (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2010b). 
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Hervorzuheben ist, dass das Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten zum Thema 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf an vierter Stelle bezüglich der Wichtigkeit bei den 
Arbeitgebern steht. Auch Befragungen von pflegenden Arbeitnehmerinnen und -
nehmern weisen auf die Bedeutung von Informationsangeboten rund um dieses The-
ma hin.48 Aufgrund der steigenden Bedeutung der Vereinbarkeitsproblematik speziell 
in Bezug auf die Angehörigenpflege wird die Bedeutung von Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen, die explizit auf diese Herausforderung abstellen, in Zu-
kunft vermutlich weiter steigen. 

Abbildung 30 

 

Über die bisher dargestellte aggregierte Betrachtung hinaus, wurden die Umfrageer-
gebnisse auch in Abhängigkeit der Unternehmensgröße und der zahlenmäßig am 
stärksten vertretenen Branche („Sonstige Dienstleistungen“) verglichen. In der ange-
führten Tabelle werden die Antworten zur Relevanz der Thematik und zur Einführung 
und Nutzung verschiedener personalpolitischer Maßnahmen jeweils getrennt aufge-
führt. 

  

 
48 Vgl. Böttcher et al. 2009; Häuser 2007. 
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Tabelle 5 

Teilgruppenergebnisse der Unternehmensbefragung 

Teilgruppenergebnisse:Teilgruppenergebnisse:Teilgruppenergebnisse:Teilgruppenergebnisse:    
GesamtGesamtGesamtGesamt    

UnternehUnternehUnternehUnternehmenmenmenmen    

< 100 MA< 100 MA< 100 MA< 100 MA    

UnternehUnternehUnternehUnternehmenmenmenmen    

    > 100 MA> 100 MA> 100 MA> 100 MA    

Sonstige Sonstige Sonstige Sonstige 
DienstDienstDienstDienst----

leistungenleistungenleistungenleistungen    

n=55 n=25 n=30 n=26 

RelevanzRelevanzRelevanzRelevanz::::    

sehr relevant 20% 24% 17% 19% 

durchaus relevant 42% 32% 50% 39% 

eher nicht relevant 38% 44% 33% 42% 

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen::::    

Reduzierte Arbeitszeit 
eingeführt 82% 72% 90% 88%88%88%88%    

genutzt 36% 28% 43% 35%35%35%35%    

Flexible Arbeitszeit 
eingeführt 85%85%85%85%    88%88%88%88%    83%83%83%83%    85% 

genutzt 33%33%33%33%    24%24%24%24%    40%40%40%40%    23% 

Flexible Arbeitsorte 
eingeführt 54% 48% 60% 58% 

genutzt 13% 4% 20% 11% 

Sonderurlaub/ 
befristete Freistellung 

eingeführt 60% 44% 73% 58% 

genutzt 18% 12% 23% 19% 

Führung in Teilzeit 
eingeführt 36% 28% 43% 42% 

genutzt 7% 4% 10% 4% 

Weiterbildungsangebote zum 
Thema „Vereinbarkeit Pflege 
und Beruf“ 

eingeführt 22% 12% 30% 15% 

genutzt 9% 4% 13% 8% 

 
Hervorgehoben ist die für die jeweilige Teilgruppe als am wichtigsten angegebene Maßnahme. 
Quellen: Umfrage der Handelskammer Hamburg im März/April 2013 unter 182 Unternehmen, die das Hamburger Familiensiegel führen (N=55); 
Umfragekonzeption und Auswertung: HWWI und HSBA . 

 

Ein Vergleich der Ergebnisse zeigt, dass in größeren Unternehmen die Thematik zur 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf schon deutlich stärker wahrgenommen wird. Da-
mit zusammenhängend, werden die verschiedenen Vereinbarkeitsmaßnahmen in grö-
ßeren Unternehmen nicht nur weitaus umfangreicher angeboten, sondern auch von 
bereits Pflegenden in größerem Umfang genutzt als in kleineren Unternehmen. Wie 
bereits erwähnt, deckt sich dies mit früheren Erkenntnissen, dass größere Unterneh-
men familienfreundliche Maßnahmen allgemein häufiger und in höherem Umfang 
anbieten. Dies gilt insbesondere auch für Telearbeit:  Der positive Zusammenhang zwi-
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schen der Unternehmensgröße und dem Angebot an flexiblen Arbeitsorten wird von 
einer europäischen Studie unterstützt.49 

Unabhängig von der Unternehmensgröße werden flexible Arbeitszeiten als das 
wichtigste Instrument zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie angegeben. Lediglich 
in der Sonstigen Dienstleistungen kommt den Teilzeitmodellen eine etwas höhere Be-
deutung zu. Die Unterschiede sind dabei aber marginal, und auch hier werden flexible 
Arbeitszeiten ebenfalls als sehr wichtig erachtet. Bezüglich aller weiteren Ergebnisse 
gibt es kaum Unterschiede in der Dienstleistungsbranche im Vergleich zum Durch-
schnitt. Eine tiefergehende Analyse weiterer Unternehmensbranchen kann leider auf-
grund der zu geringen Fallzahl nicht vorgenommen werden. 

Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse der Hamburger Unternehmensumfra-
ge, dass bereits einiges für eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf im 
Allgemeinen getan wird, wobei der explizite Fokus auf der Pflege jedoch noch eher 
schwach ausgeprägt ist. Zudem ist – vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels, der in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigt wurde – ein reaktives Verhalten 
der Unternehmen auf die Bedürfnisse ihrer Belegschaft nicht ausreichend, um die be-
nötigten Fachkräfte sichern und neue Fachkräfte binden zu können. Vielmehr bedarf 
es, und dies ist ein drittes zentrales Ergebnis der Studie, in den Unternehmen einer 
offensiven Strategieentwicklung zum Umgang mit pflegenden Angehörigen. Hierzu gehört 
auch die Integration des Themas Pflege in die Personalgewinnung und Personalent-
wicklung: Frühzeitig müssen die Unternehmen Konzepte entwickeln, wie pflegenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Karriereperspektiven eröffnet bzw. bereits erreich-
ten betrieblichen Funktionen gehalten werden können. Die strukturelle Verankerung 
der Angehörigenpflege im Personalmanagement wird zunehmend als ein wichtiger 
Faktor der Arbeitgeberattraktivität für außenstehende Bewerber/innen wahrgenom-
men werden. Der Pflege muss bei den betrieblichen Vereinbarkeitsangeboten dieselbe 
Bedeutung wie der Kinderbetreuung zukommen, denn auch kinderlose Belegschafts-
mitglieder pflegen ihre Eltern. Daher ist es von zentraler Bedeutung, auch diejenigen 
Personen im Fokus zu haben, die sich bisher ohne jegliche familiäre Verpflichtung voll 
und ganz ihrer Berufstätigkeit widmen konnten.  

  

 
49 Vgl. Seyda und Stettes 2010. Für eine systematische Auflistung von Voraussetzungen und Chancen von Telearbeit vgl. Die Bundeslei-

tung des dbb beamtenbund und tarifunion 2002. 
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5 | Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 

Hamburg wird in den nächsten Jahrzehnten dem bundesweiten Trend zu einem An-
stieg sowohl der Zahl der älteren Personen als auch deren Anteil an der Bevölkerung 
folgen. Während im Jahr 2010 334.000 Einwohner Hamburgs mindestens 65 Jahre alt 
waren, werden es im Jahr 2030 etwa 417.000 Personen sein. Da ältere Menschen ein 
erhöhtes Risiko für Pflegebedürftigkeit aufweisen, wird mit einer Zunahme an pflege-
bedürftigen Personen in Hamburg in den kommenden Jahrzehnten gerechnet. Im Jahr 
2011 waren mehr als 47.000 Personen in Hamburg als pflegebedürftig registriert, von 
denen knapp 19.000 allein durch Angehörige gepflegt wurden. Diese Form der Pflege 
hat gegenüber der ambulanten Pflege und der stationären Dauerpflege in den letzten 
Jahren den stärksten Zuwachs erfahren. Bei konstanten Anteilen der Versorgungsfor-
men wird sich die Zahl der allein durch Angehörige gepflegten Personen auf etwa 
22.000 im Jahr 2030 erhöhen. Da Angehörige im erwerbsfähigen Alter vermehrt er-
werbstätig sein werden, ist von einer Zunahme der Bedeutung der Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf in Hamburg auszugehen. Weil eine mangelnde Vereinbarkeit mit 
negativen betrieblichen Auswirkungen verbunden ist, stellt sich für Hamburger Be-
triebe die Frage nach den Merkmalen pflegender Beschäftigter sowie nach Maßnahmen 
zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. 

Die Merkmale pflegender Erwerbstätiger wurden in der vorliegenden Studie auf Ba-
sis von Daten des Sozio-Oekonomischen Panels analysiert und mit jenen von nicht-
pflegenden Erwerbstätigen sowie pflegenden Nichterwerbstätigen verglichen. Wie die 
Auswertung zeigt, pflegen derzeit rund 6 % der Beschäftigten einen oder mehrere An-
gehörige. Der Pflegeumfang reicht von unter sieben Stunden pro Woche (35 %) bis 20 
Stunden oder mehr (21 %). Sechs von zehn pflegenden Erwerbstätigen sind Frauen, 
und das Durchschnittsalter ist mit rund 48 Jahren höher als das der nichtpflegenden 
Erwerbstätigen. Zudem sind Personen aus Ostdeutschland unter den Pflegenden über-
repräsentiert, während Personen mit Migrationshintergrund seltener vorkommen. 
Pflegende Erwerbstätige verfügen überdies über ein vergleichsweise hohes Bildungs-
niveau. Mit steigendem Akademiker/innen-Anteil und mit steigender Stellung im Be-
ruf sinkt der wöchentliche Pflegeumfang. Bezüglich des aktuellen Erwerbsstatus sowie 
der Arbeitsmarkterfahrung ist festzustellen, dass erwerbstätige Pflegende besonders 
häufig Teilzeit arbeiten, und auch auf eine vergleichsweise hohe Teilzeiterfahrung zu-
rückblicken. Der Anteil Pflegender ist in den Branchen Sonstige Dienstleistungen und 
Handel am größten, während er in der Transport- und Verkehrsbranche am geringsten 
ist. Dieses Ergebnis hängt mit den unterschiedlichen Frauenanteilen der Beschäftigten 
in den Branchen zusammen. Erwerbstätige Pflegende erzielen im Durchschnitt ein ge-
ringeres Bruttoeinkommen als ihr Lebenspartner; dies weist auch auf geringere Ver-
dienstmöglichkeiten des pflegenden Partners im Zusammenhang mit vorangegange-
nen familienbedingten Erwerbsunterbrechungen hin. Demgegenüber sind die Ein-
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kommen von nichtpflegenden erwerbstätigen Partnern eher ausgeglichen. Schließlich 
ergibt die Analyse der Zeitverwendung auf andere Arten unbezahlter Arbeit, dass er-
werbstätige Pflegende mehrfach belastet sind. Sie „schultern“ annähernd den gleichen 
Umfang an Kinderbetreuung und einen höheren Umfang an Hausarbeit als Erwerbstä-
tige ohne Pflegeaufgaben. Angesichts ihres – gegenüber Jungeltern mit kleinen Kin-
dern – eher fortgeschrittenen Alters und Karriereverlaufs sind pflegende Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in besonderem Maße auf gemeinsam mit dem Arbeitgeber er-
arbeitete Vereinbarkeitsstrategien angewiesen. 

Aufgrund negativer betriebswirtschaftlicher Auswirkungen einer mangelnden Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf profitieren auch Arbeitgeber von den von ihnen be-
reitgestellten Angeboten und Maßnahmen für pflegende Beschäftigte.50 Wie die Um-
frage unter Hamburger Firmen mit dem Familiensiegel zeigt, hat das Thema Verein-
barkeit von Pflege und Beruf von vielen Unternehmen allerdings (noch) keine hohe 
Relevanz. Zieht man mit in Betracht, dass mit den Hamburger Siegelunternehmen ge-
rade die Firmen befragt wurden, die für ihr betriebliches Vereinbarkeitsmanagement 
ausgezeichnet wurden, verdeutlicht dies einmal mehr das bisher mangelnde Bewusst-
sein für die Thematik. Entsprechend gering ist aktuell die Nutzung der Angebote des 
Familienpflegezeitgesetzes 2012.  

Über vier Fünftel der befragen Siegelunternehmen halten für ihre Belegschaft bereits 
Angebote zur Flexibilisierung sowie zur Reduktion von Arbeitszeiten vor. Über die 
Hälfte der Unternehmen bieten ferner Sonderurlaub bzw. befristete Freistellungen so-
wie Telearbeit an. In mehr als einem Drittel der Unternehmen ist Führung in Teilzeit 
möglich, und mehr als ein Fünftel der Betriebe macht Weiterbildungsangebote zum 
Thema Pflege und Beruf. Allerdings werden die Angebote seitens pflegender Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nur in relativ geringem Umfang in Anspruch genommen. 
Hier besteht deutliches Steigerungspotenzial, das auf die Notwendigkeit einer besseren 
Kommunikation der Unternehmen über vorgehaltene Angebote hinweist. 

Angesichts der demografischen Herausforderungen ist es jedoch zunehmend wich-
tig, dass Unternehmen nicht nur defensiv auf geäußerte Bedürfnisse ihrer Belegschaft 
reagieren, sondern pro-aktiv eine umfassende Strategie zum Umgang mit dem Thema 

Pflege entwickeln, um das Thema strukturell in den betrieblichen Abläufen zu veran-
kern. Hierzu gehört neben Instrumenten des Personaleinsatzes auch ein Personalent-
wicklungskonzept für pflegende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Das Handlungsspektrum von Unternehmen im Zusammenhang mit der Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf knüpft daher an den drei zentralen Handlungsfeldern Kommu-

nikation, strukturelle Verankerung und Kooperation an.51  

 
50 Vgl. Schneider et al. 2011. 

51 Vgl. zu den folgenden Abschnitten: berufundfamilie gGmbH 2009; Böttcher et al. 2009; Ennepe-Ruhr-Kreis 2011. 
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Ein erstes Handlungsfeld bezieht sich auf Fragen der Information und Kommunika-

tion. Hier ist wichtig, dass das Thema Pflege seitens der Arbeitgeber offen angespro-
chen wird, um Stigmatisierung sowie plötzlich auftretende Probleme und ihre Folge-
kosten zu vermeiden. Für den Fall des Eintretens einer Pflegesituation können im Un-
ternehmen feste Ansprechpartner bestimmt werden. Weitere Möglichkeiten sind die 
Bereitstellung von Informationsmappen, die Durchführung von Informationsveranstal-
tungen und die Sensibilisierung für das Thema bei Führungskräften, Betriebsräten und 
der Belegschaft. Diesem ersten Handlungsfeld kommt in einem ersten Schritt eine ganz 
zentrale Rolle zu. Hier ist es von Unternehmensseite her wichtig, die Mitarbeiter pro-
aktiv zu unterstützen. Als besonderes Augenmerk gilt es die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ohne Kinder zu sensibilisieren, da diese bisher noch nicht durch familiäre 
Verpflichtungen bei der Ausübung ihrer Berufstätigkeit eingeschränkt wurden. 

Speziell für Führungskräfte können Seminare und Trainings zum Umgang mit der 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf angeboten werden. Das Rotieren der Verantwort-
lichkeit für Beschäftigte mit Pflegeaufgaben kann das Bewusstsein für diese Heraus-
forderung unter Führungskräften und Personalverantwortlichen stärken. 

Optionen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf bedürfen zudem einer strukturel-

len Verankerung in der Gestaltung von Personaleinsatz und Personalentwicklung. Zur 
Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsort gehören Möglichkeiten der Freistellung, Son-
derurlaub, Gleitzeitmodelle, Arbeitszeitkonten, Heim- /Telearbeit, Jobsharing, die Be-
freiung vom Schichtdienst, die Rücksicht auf die Pflegesituation bei der Planung von 
Dienstreisen, die Ermöglichung längerer Mittagspausen sowie einer komprimierten 
Arbeitswoche mit der Verteilung der Stundenzahl auf weniger Wochentage. 

Bezüglich der Arbeitsorganisation kann pflegenden Beschäftigten durch Teamarbeit 
sowie der Rücksichtnahme auf die Pflegesituation bei der Planung der Erholungsur-
laube der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geholfen werden. Des Weiteren ist es für 
Betriebe günstig, die Weitergabe des Know-Hows pflegender Beschäftigter an die Kol-
leginnen und Kollegen sicherzustellen. 

Für die Personalentwicklung der pflegenden Erwerbstätigen sind ebenfalls eine Reihe 
von Strategien möglich. Dazu gehören Gespräche zwischen pflegenden Beschäftigten 
und ihren Vorgesetzten über die weitere berufliche Entwicklung der pflegenden Per-
son, die Aufrechterhaltung der erreichten betrieblichen Funktion auch bei einge-
schränkten Arbeitszeiten bzw. geringeren Anwesenheitszeiten, die Unterstützung be-
ruflicher Fort- und Weiterbildung auch in Zeiten der Pflege sowie Pläne zu Wiederein-
gliederungsmaßnahmen nach abgeschlossener Pflegetätigkeit. Von der strukturellen 
Verankerung der Pflege in Personaleinsatz und Personalentwicklung wird auch die 
Personalgewinnung profitieren, weil qualifizierten Fachkräften als potenziellen neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Karriereperspektiven im Unternehmen auch bei 
privater Pflegeeinbindung aufgezeigt werden.   
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Das dritte Handlungsfeld der Kooperation zielt auf die enge Zusammenarbeit von 
Betrieben mit lokalen Dienstleistern, Informationsstellen und Unterstützungsnetzwer-
ken ab.52 Zum Beispiel können Arbeitgeber bei der Vermittlung externer Pflegedienste 
behilflich sein, Seminare und Schulungen zur Angehörigenpflege bezuschussen, Be-
wegungs- und Entspannungskurse finanzieren und einen Gesprächskreis für pflegen-
de Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einrichten. Gerade für kleinere Unternehmen, 
denen hierfür insbesondere das Personal und die zeitlichen Ressourcen nicht zur Ver-
fügung stehen, stellt das Bekanntmachen und ggfs. die Vermittlung externer Dienst-
leister, die die Firmen in diesen Aufgaben unterstützen und entlasten können, eine 
wichtige Handlungsempfehlung dar. Ein weiteres Instrument ist die Bereitstellung 
eines Zugangs zu einem Computer und einem Telefon, damit zwischendurch private 
Telefongespräche geführt und andere Angelegenheiten, die beispielsweise an Öff-
nungszeiten von Einrichtungen gebunden sind, erledigt werden können. Auch Beleg-
plätze in Pflegeeinrichtungen können bei entsprechendem Bedarf nützlich sein. 

Angesichts der zukünftigen Entwicklung des Pflegebedarfs in Hamburg ist insge-
samt zu erwarten, dass Hamburger Firmen in den nächsten Jahren verstärkt Instru-
mente für die bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einführen werden. Die in dieser Studie skizzierten Entwicklungen zeigen, 
dass dies auch unbedingt erforderlich ist: Betriebliche Strategien zur Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf sind als eine zunehmend bedeutende Säule nachhaltiger Unterneh-
menspolitik anzusehen, um auch in Zeiten des demografischen Wandels die benötig-
ten Fachkräfte zu sichern und die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Ham-
burger Wirtschaft aufrechtzuerhalten. 

  

 
52 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2012. 
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Anhang: Datensatzbeschreibung 

Für die hier präsentierte Analyse wurden Daten des Sozio-ökonomischen Panels 
(SOEP) verwendet, die vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin, 
bereitgestellt werden.  

Um eine repräsentative Untersuchung durchzuführen, wurden Gewichtungsfakto-
ren für die einzelnen Beobachtungen verwendet. Dies dient dem Ziel, die Verteilung 
zentraler Charakteristika wie Alter, Geschlecht und Bildung in der Stichprobe der 
Struktur, wie sie in der Grundgesamtheit vorhanden ist, weitgehend anzupassen. 
Grundsätzlich stehen Haushalts- und Personengewichte zur Verfügung. Tests zeigten, 
dass die Ergebnisse kaum zwischen den Gewichtungsfaktoren variieren, dass es jedoch 
einen Unterschied macht, ob überhaupt gewichtet wird oder nicht. Aufgrund des be-
sonderen Interesses an den Merkmalen der pflegenden Personen und der Tatsache, 
dass der Datensatz unter Verwendung von Haushaltshochrechnungsfaktoren leicht 
weniger Beobachtungen aufweisen würde als unter Verwendung der Personenhoch-
rechnungsfaktoren, wurde der Datensatz mit letzteren gewichtet. Die Gewichtung 
führte zu einer leichten Veränderung der Fallzahlen. 

Die Fallzahlen der betrachteten drei Gruppen erwerbstätiger Pflegender, erwerbstä-
tiger Nichtpflegender sowie nichterwerbstätiger Pflegender, wie sie sich vor und nach 
Verwendung der Personengewichte ergeben, sind folgender Tabelle zu entnehmen. 

 

Gewichtete und ungewichtete Fallzahlen in der verwendeten SOEP-Stichprobe 

 ungewichtet gewichtet (gerundet)

Stichprobengröße 26.022 20.890

Erwerbstätige 10.100 10.073

   davon Vollzeit 6.234 6.345

   davon Teilzeit 2.141 1.975

   davon geringfügig beschäftigt 610 600

   davon selbstständig 1.115 1.047

Pflegende 1.387 1.373

   davon erwerbstätige Pflegende 666 685

   davon nichterwerbstätige Pflegende 721 688

Erwerbstätige Nichtpflegende 9.434 9.390
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Folgende Variablendefinitionen wurden verwendet: 

Eine Person gilt als erwerbstätig, wenn sie unter 70 Jahre alt ist und angibt, Vollzeit, 
Teilzeit, geringfügig beschäftigt oder selbstständig zu sein. Außerdem muss aus Plau-
sibilitätsgründen eine Angabe zur vertraglichen Wochenarbeitszeit vorliegen. Diese 
sollte mit der Angabe zum Erwerbsstatus übereinstimmen. Hierbei wurden folgende 
Intervalle als Übereinstimmung akzeptiert:  Vollzeitbeschäftigte müssen mindestens 
35, Teilzeitbeschäftigte 15 bis 34 und geringfügig Beschäftigte unter 15 Wochenstunden 
bezahlte Arbeit aufweisen.  

Dadurch konnten rund 90 % Individuen eindeutig einem Beschäftigungsstatus zu-
geordnet werden. Die verbleibenden Individuen wurden in einen zweiten Schritt nach 
folgendem Schema zugeordnet: Mindestens 35 vertraglich festgelegte Wochenstunden 
und Teilzeitangabe wurde als vollzeitbeschäftigt gefasst. Bei weniger als 15 Stunden 
Wochenarbeitszeit bei zeitgleicher Teilzeitangabe wurde die Person als geringfügig 
beschäftigt  angenommen. Dies ist damit zu rechtfertigen, dass manche Individuen 
ihren Status nicht in das verbal definierte Schema einordnen können, jedoch ihre ver-
tragliche Stundenzahl genau kennen, die hier als stärkerer Indikator benutzt wurde. 
Die nun noch verbliebenen Individuen (etwa 0,002% der Gesamtstichprobe) wurden 
wegen nicht plausibler Angaben von der Analyse ausgeschlossen.  

Als pflegende Person gilt in dieser Studie jemand, der angibt, sich durchschnittlich 
mindestens eine Stunde pro Woche um die Versorgung und Betreuung von pflegebe-
dürftigen Personen  zu kümmern. Pflege ist durch die Fragestellung in einem weiten 
Sinne definiert: Es kann sich zum Beispiel auch um mit der Pflege verbundene Tätig-
keiten handeln, beispielsweise Hausarbeit für eine gepflegte Person. Die Entscheidung, 
ob aufgewendete Zeit als Pflege definiert wird oder nicht, steht im Ermessen der Be-
fragungsperson. Die Befragten machen dabei Angaben zur durchschnittlich aufge-
wendeten Zeit an einem Werktag, einem Samstag sowie einem Sonntag.   

Auch die Angaben zur Zeitverwendung auf Kinderbetreuung und Hausarbeit ent-
stammen der Selbsteinschätzungen der Befragten. Zeiten für Kinderbetreuung wurden 
dabei lediglich dann als solche gefasst, wenn eine kindergeldberechtigte Person mit im 
Haushalt wohnt. Dadurch wurde bezweckt, die Kinderbetreuung an denselben Haus-
halt zu binden, in dem die pflegende Person wohnt, um aus räumlicher Nähe resultie-
rende Spezialisierungseffekte zu untersuchen. Es muss sich dabei nicht zwingend um 
die eigenen Kinder handeln; es können, insbesondere im Fall nichterwerbstätiger Pfle-
gender, auch die Enkel sein, die betreut werden.  
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